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306/J 

der Abg. Dr.P f e 1 f e r und Genossen 

an den Bundesminister für Finanzen, 

•• 

25. Mai 1955 

betreffend die Gewährung eines 13. Monatsbezuges und des in der Bezugezu

aohlageverorc1nung 1953. BGIH. Nr. 17, v~rgesehenen Teuerungszuschlagee zum 

Rauehai tungszuso.huß und zur Kinderzulage an Empfänger von außerordentlioh~n 
Versorgungsgenüssen. 

, ......... -.-.~ .. ~ 
. B~kanntlioh erhalten die aktiven·Bzamten und die ~ensionisten, aber 
, 

auoh die Sozialrentner einen l,~ Monatsbezug in zwei Raten (Sonderzahlungen 

. im JUni und Dezember). Nur die ~mpfänger von außerordentliohen Ver~orgungs

genüssen €rhalten zum Teil ke:t,nen 13. Monatsbezug. In manchen Fällen erhalten 

sie auohnicht den Teuerungszueohlag·von 'nunmehr 66 S zum Haußhnltszuschuß 

(20. S) und die Kinderzulage (20 S), obwohi § 98 der Dienstpragmatik die Ver

sorgung u:nsQhuldiger .Angehöriger ausdrüoklioh vor$ieht. 

Da die ~mpfänger von außerordentl1Phen Versorgungsgentissen vielfaoh 

durch eine· harte unq überaus unduldsame Gesetzgebung um ~hren wohlver<Uenten 

B.uhegenula gekommen sind und sehr viele Uno;il den und Not erlitten haben,'; ...... 

wäre es reoht und billig, wenn man sie wen;igstens binsiohtlich des l}. Mone.ta .... 

bez~ges n~oht schlechter als die Bmptänge~ von Ruhe- und VersorgungsgenUssen 

stellen würde, dies gilt auoh hinsiohtlioh des Haushaltungszusohusses und 

der Kinderzulage. 

Die gefertigten AbgeorJneten stellen daher an den Herrn Bundes' .. ' 

minister tür Finanzen die 

A n fra g .6; 

Ist! der Herr Bundesminister bereit J dafür. zu sorgen, da Ia auch die 

Empfänger von außerordentlichen Versorgungsgenüssen, soweit diese an Stelle 

eines .verlorengegangenen Pensionsanspruches gewährt werden, ebenso wie d'ie 

Empfänger von Ruhe- und Versorgungsgenüssen einen l}. Monatsgehalt und den 

in der Bezugszuschlagsverordnung 1953, BGBl. }{r. 77, vor~esehenen leuerungs

zusohlag zum Haushe1tungszuschuß und zur Kinderzulege be~o~~en? 
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